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Der Wächter auf dem [Zeit - ] Turm soll schwören , seinen Wachtdienst
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am Abend vor Einbruch der Nacht anzutreten und ihn nicht vor
Tagesanbruch zu beenden . Zusammen mit den Wächtern in den Gassen
soll er stündlich die Zeit verkünden . Schläft einer der Wächter

in den Gassen ein , so ist er verpflichtet , diesen durch Zuruf zu
wecken , damit auch dieser auf den Strassen die Stunden ausrufe.
Der Turmwächter soll im weitern alle Stunden auf beiden Seiten

nach Feuer Ausschau halten und bei drohender Gefahr Meldung er¬
statten . Verdächtige Personen habe er ebenfalls anzuzeigen.
Begehre jemand notwendigerweise Einlass in die Stadt , möge er
die Wächter in den Gassen darüber verständigen . Bei stürmischem
Wetter habe er das Geschehen in der Stadt besonders aufmerksam

zu verfolgen.
Die Wächter in den Gassen sollen schwören , ihren Dienst vor
Einbruch der Nacht aufzunehmen und alle Stunden gemeinsam mit
dem Wächter auf dem Turm die Zeit auszurufen . Sollte letzterer

schlafen , haben sie solange zu rufen , bis dieser aufwache . Wehe
ein starker Wind , seien sie gehalten , auch zwischen den vollen
Stunden in der Stadt umherzugehen und die Bewohner aufzufordern,
mit dem Feuer sorgsam umzugehen . Sie sollen zudem stündlich bei
den Toren , nämlich beim . . . [Name weggerissen ] , bei der Löbern
und beim Frauenstein , die Stunden ausrufen und horchen , ob je¬
mand Einlass in die Stadt begehre , worauf sie alsdann diese zu
fragen haben , wer sie seien und wie das "Wortzeichen " laute.
Nötigenfalls mögen sie jene , welche die Torschlüssel innehaben,
wecken und die Leute eintreten lassen . Der Dienst dauere bis

zum Verkünden der Morgenstunde ; doch solle diese nicht allzu
früh ausgerufen werden . Werde ein Wächter abgelöst , soll der Ab¬
tretende seinen Posten solange nicht verlassen , bis sein Nach¬
folger eingetroffen sei.
Der Zöllner soll schwören , seinen Wachtdienst , solange die Tore
geöffnet seien , getreu versehen und verdächtige Personen dem
Ammann oder den Räten melden zu wollen . Bettlern habe er den
Eintritt in die Häuser zu verbieten . Im weitern habe er den Zoll

einzuziehen und sämtliches Geld der Obrigkeit , welche ihn ent-



sprechend entlöhnen werde , zu überantworten.

Die Sustleute sollen schwören , den . Zoll wie von altersher ein¬

zukassieren und diesen der Obrigkeit abzuliefern.

Der Immer im Kornhaus soll schwören , das Immi einziehen , die

ihm anvertraute Ware gut und sicher lagern und das , was ihm ge¬

liefert werde , Weiterverkäufen und den Erlös der Obrigkeit ent¬
richten zu wollen.

Der Ankenwäger soll schwören , den Leuten die Butter , den Unschlitt

und dergleichen zu wägen , die entsprechenden Taxen dafür einzu¬

ziehen und der Obrigkeit abzugeben.

Der Ungelder soll das Ungeld einziehen , dieses der Obrigkeit

übergeben und alle Fronfasten mit den Wirten abrechnen . Falls

die Wirte bei der Obrigkeit Guthaben geltend machen können , sol¬

len diese mit dem Ungeld verrechnet werden.

Der Einiger ist unter Eid verpflichtet , die ihm gemeldeten Bussen

spätestens nach einem halben Jahr zuhanden der Stadt einzutrei¬

ben . Wer sich gegen den Einiger vergehe , habe eine Busse von
5 Pfund zu entrichten.

Die Vögte von Cham , Steinhausen , Gangolfswil und Walchwil sollen

schwören , den Armen und Reichen gerechte Richter zu sein und

den Bürgern der Stadt bei Kirchweihen und Schwörtagen keine Ko¬
sten zu verursachen.

Kopie von gleicher Hand wie AH 21/6 und 7 . Text teilweise weggerissen.
AH 21 , 24- 27
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